
 

turverzeichnis aufgenommen, aber nicht mehr ausgewer-
tet. Man weiß recht genau, warum Akteure so handelten, 
wie sie handelten. Größere Zurückhaltung hat sich der 
Autor bei den rechtlichen Fragen auferlegt. Hier ist die 
Literatur selektiver. Vertiefte Fragen zum Verfassungs-
recht der Republik finden sich nur vereinzelt und hier 
allein auf der Basis der Kommentarliteratur. Sein Maßstab 
sind durchgängig „Parlamentstradition“ und „Parla-
mentsrecht“ der Geschäftsordnungen, (S. 235), die teils 
auch aus dem Konstitutionalismus stammten. Ob sie in 
dieser Form demokratisch notwendig waren und so sein 
mussten, ob sie zu den Chancen oder Risiken der Republik 
zählten, wie sie damals waren: Darüber wüsste man gern 
mehr. Dass der Autor, der auch Mitverfasser eines jüngst 
erschienenen Lehrbuchs des Parlamentsrechts ist (Auster-
mann / Waldhoff, 2020), hierzu vertieft beitragen könnte, 
ist gewiss. Zeitgeschichtlich sind wir durch sein Buch über 
den Reichstag gut, zusammenfassend und übersichtlich 
informiert, Verfassungsgeschichte und juristische Zeitge-
schichte können und sollten hier noch nachlegen.

Wolfgang Fikentscher: Law and Anthropology;  
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Das nun in zweiter Auflage vorliegende Buch des bereits 
2015 verstorbenen Verfassers, ehedem Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht und Handelsrecht, Gewerb-
licher Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechts-
vergleichung an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU), setzt sich aus universaler Perspektive 
mit dem Beziehungsgeflecht und den Wechselwirkun-
gen von Recht und Anthropologie in Vergangenheit und 
Gegenwart auseinander. Der inhaltliche Unterschied zur 
ersten Auflage besteht vor allem darin, dass eine Erweite-
rung des Themenspektrums erfolgte und verstärkt Bezüge 
zur Ökonomie, Religion und Politikwissenschaft aufge-
stellt wurden.
Die umfassende Untersuchung hat einen anthropologi-
schen Fokus. Der Zugang zum Recht wird gebahnt durch 
breite Ausführungen zur Kulturanthropologie, als deren 
Teil die Rechtsethnologie oder – im Kontext der Ausfüh-
rungen präziser – die Rechtsanthropologie, um den vom 
Verfasser bevorzugten Begriff zu gebrauchen, erachtet 
wird.

Das Werk besteht aus drei Teilen, die in insgesamt 16 Kapitel 
mit unterschiedlicher quantitativer Gewichtung zerfallen. 
Der erste Teil befasst sich mit den Grundlagen der Rechts-
anthropologie, insbesondere mit ihrer Signifikanz und 
der Terminologie (Kap. 1), die historischen Entwicklungen 
dieser Disziplin (Kap. 2), die rechtssoziologischen Bezüge 
(Kap. 4) und die mannigfaltigen Beziehungen zur Kultur-
anthropologie (Kap. 3 und 5 bis 7). Im zweiten Abschnitt 
werden Teilgebiete der Rechtsanthropologie erörtert, die 
der Verfasser ausführlich thematisch aufbereitet, indem 
er eine grobe Einordnung in die Bereiche Verwandtschaft 
(Kap. 8), Gesellschaftsordnung (Kap. 9), Gegenseitigkeits-
verhältnis (Kap. 10), Verteilungsgerechtigkeit (Kap. 11), 
Ausgleichs- oder Vergeltungsgerechtigkeit (Kap. 12) und 
Verfahrensgerechtigkeit (Kap. 13) vornimmt. Der unspezi-
fisch gehaltene dritte Teil stellt eine Art Auffangbecken für 
Themen bereit, die in den ersten beiden Abschnitten der 
Ausarbeitung keine Berücksichtigung finden. Hier wird 
zuerst in kurzen Ausführungen das Recht nordamerikani-
scher indigener Völker erörtert (Kap. 14), um sodann auf 
wenigen Seiten die Stellung indigener Völker im Völker-
recht abzuhandeln (Kap. 15) und Vorschläge für eine ange-
wandte Rechtsanthropologie zu unterbreiten (Kap. 16).
Die beiden letztgenannten Kapitel, in denen die Position 
indigener Völker im internationalen Recht und die Ent-
wicklung der Menschenrechte in einen Zusammenhang 
mit rechtsanthropologischen Fragestellungen gestellt 
werden, sind für die juristische Zeitgeschichte von Bedeu-
tung. Für die Rechtsgeschichte ist insbesondere das 
zweite Kapitel relevant. An dieser Stelle werden die Ent-
wicklung der Wissenschaft von der Rechtsanthropologie 
nachgezeichnet, die verschiedenen relevanten Denkschu-
len genannt und die damit im Zusammenhang stehen-
den gelehrten Persönlichkeiten sowie deren Ideen vor-
gestellt. Aspekte zur Rechtsgeschichte, zur Geistes- und 
Wissenschaftsgeschichte ziehen sich allerdings durch das 
gesamte Werk, zumal es der Verfasser versteht, auf inst-
ruktive Weise das vielfältige und spannende Zusammen-
spiel von Rechtsanthropologie, Rechtssoziologie, Rechts-
philosophie, Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte 
zu verdeutlichen. Hier zeigt es sich auch eindrücklich, 
wo – um im historischen Bild zu bleiben – gleichsam 
„Barthel den Most holt“, also welcher rechtlichen Vor-
stellungen, Hintergründe und Tatsachen sich Wolfgang 
Fikentscher für seine Ausführungen bedient, nämlich 
aus der Bibel und dem Koran, aus dem griechischen und 
dem römischen Recht, aus germanischen Volksrechten 
und spätmittelalterlichen europäischen Stadtrechten, aus 
dem Recht europäischer Staatsgebilde seit der Neuzeit 
und dem Recht außereuropäischer indigener Völker. 
Diese keinesfalls abschließende Aufzählung wäre jeden-
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falls unvollständig, wenn nicht zumindest auch noch auf 
die fiktive Literatur hingewiesen würde, die der Verfas-
ser zur Bekräftigung mancher seiner Thesen verwendet. 
Dabei bleibt nicht aus, dass sich diese zuweilen als reich-
lich kühn erweisen, wenn er beispielsweise ein Theater-
stück des Dramatikers Heiner Müller zur Untermauerung 
seiner Hypothese der mangelnden Selbstorganisation 
und fehlenden Eigenverantwortung ostdeutscher Bürge-
rinnen und Bürger heranzieht (S. 336 f). Fragwürdig ist 
es auch, wenn er im selben Zusammenhang heute angeb-
lich noch bestehende Andersartigkeiten im Rechtsleben 
zwischen der ost- und westdeutschen Bevölkerung aus 
unterschiedlichen germanischen Volksrechten, nämlich 
dem sächsischen und dem fränkischen Recht herleitet, 
ohne dabei die im Zeitablauf erfolgten ungleichartigen 
Veränderungen der politischen, rechtlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen (S. 337–340).
In geografischer Hinsicht werden vom Verfasser sämtliche 
Kontinente behandelt, wenngleich Nord- und Mittelame-
rika stärker vertreten sind und vor allem Afrika unterre-
präsentiert ist. Zum letztgenannten Erdteil fällt auf, dass 
die zahllos dort durchgeführten rechtsanthropologischen 
Forschungen und deren Ergebnisse in der Abhandlung 
kaum Berücksichtigung finden.
Das aus vielerlei Vorlesungsmaterialien, entstanden für 
Lehrveranstaltungen zur Rechtsanthropologie an der LMU 
und an der University of California School of Law at Ber-
keley in den Vereinigten Staaten von Amerika, allmählich 
zu einem Stück herangewachsene Werk von Wolfgang Fik-
entscher stellt sowohl ein Lehr- wie auch ein Handbuch 
für den Themenkomplex „Recht und Anthropologie“ dar. 
Es offenbart eine Fülle an Wissen, um (rechts-)anthropolo-
gische Phänomene zu veranschaulichen und Zusammen-
hänge darzustellen, und bietet quasi einen Steinbruch 
an Gedanken, der genügend Material für weitere Unter-
suchungen liefert. Da nicht sämtliche angesprochenen 
Themen erschöpfend behandelt werden, durchweht das 
gelehrte Werk bisweilen Züge des noch nicht Abgeschlos-
senen. Es handelt sich gleichsam um ein work in progress, 
wohl weil das Buch eigentlich so angelegt ist, im Ergebnis 
nie fertig zu werden, um stets offen für neue anthropolo-
gische Erkenntnisse zu sein. Darauf deuten auch die zahl-
reichen Fingerzeige hin, wo nach Ansicht des Verfassers 
noch Forschungsbedarf besteht.
Das Werk von Wolfgang Fikentscher enthält zahlreiche 
Fotografien, ein umfangreiches Literaturverzeichnis und 
einen hilfreichen Personen- und Sachindex. Es ist unver-
zichtbar für alle (rechts-)anthropologisch Arbeitende und 
Interessierte.
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Ausgangspunkt der von dem Oberstaatsanwalt Wolfgang 
Bohnen und der Historikerin Lena Haase (beide Trier) 
2020 herausgegeben Festschrift „Kontrolle, Konflikt 
und Kooperation – 200 Jahre Staatsanwaltschaften 
Koblenz und Trier (1820–2020)“ ist die Ambivalenz der 
strafprozessualen Stellung der Staatsanwaltschaft im 
Spannungsverhältnis zwischen Exekutive und Judika-
tive, die bis in die Gegenwart nicht eindeutig geklärt 
ist und seit ihrer Errichtung im 19. Jahrhundert Anlass 
zu Kritik geboten hat. So ist die Staatsanwaltschaft 
einerseits die Trägerin weitreichender Kompetenzen im 
Strafverfahren, andererseits selbst der Justizverwaltung 
unterstellt. In Anbetracht dessen verwundert es nicht, 
dass die Herausgeber die wechselvolle Geschichte der 
Staatsanwaltschaften Trier und Koblenz, bei denen es 
sich um zwei der ältesten Staatsanwaltschaften Deutsch-
lands handelt, als eine Geschichte der „Kontrolle, [des] 
Konflikt[s] und [der] Kooperation [...] im Verhältnis zur 
Polizei, der Anwaltschaft und auch den Gerichten“ (Ein-
leitung, V.) erzählen.
Für ihre Festschrift haben Bohnen und Haase hochka-
rätige Autorinnen und Autoren aus Theorie und Praxis 
gewonnen, die „nicht nur eine Rückschau auf die [...] 
Geschichte [...]“ der beiden Staatsanwaltschaften vor-
nehmen, sondern „sich [mit] [...] aktuellen und vor allem 
[der] zukünftigen Bedeutung der behördlichen Tätigkeit, 
ihrer Aufgaben und Herausforderungen“ (Einleitung, V.)  
auseinandersetzen. Die Festschrift beschränkt sich mithin 
nicht auf ein rein rechtshistorisches Narrativ, sondern 
möchte auf Grundlage der mithilfe einer regionalge-
schichtlichen Methodik gewonnen Erkenntnisse „auch 
einen Blick in die behördliche Zukunft werfen und aktu-
elle Reformprojekte und Anpassungen in einer zusam-
menwachsenden, globalisierten und digitalisierten Welt 
in den Blick nehmen“ (Einleitung, V.). Dies geschieht 
naturgemäß nicht am Anfang der Festschrift, die in 
ihrem ersten Teil (I.) zunächst die Geschichte der beiden 
Strafverfolgungsbehörden bis in die junge Bundesrepu-
blik skizziert. Im zweiten Teil (II.) erweitern die Autoren 
sodann die geographische Perspektive der Festschrift 
und thematisieren u. a. den für die rheinland-pfälzische 
Grenzregion wichtigen Austausch mit der luxemburgi-
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